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Wichtige Informationen in Kürze 

Was wird verhandelt? 

In diesen Tarifverhandlungen wird über die Höhe der Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer (Tarifbeschäftigte) sowie der Auszubildenden und der Praktikantinnen und Praktikan-
ten des Bundes und der kommunalen Arbeitgeber verhandelt.  

 

 

Was sind die konkreten Forderungen und wie begründet ver.di sie?  

Gerade die Pandemie zeigt: Der öffentliche Dienst ist systemrelevant. Die Arbeit der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst ist unverzichtbar.  

Wir halten den Laden am Laufen – jetzt seid ihr dran! 

Die Beschäftigten in Bund und Kommunen haben mit ihrer Arbeit in der Coronakrise das Land 
zusammengehalten und tun es weiterhin. Sie beraten, betreuen und unterstützen die Bürgerin-
nen und Bürger oft an vorderster Front.  

Für diesen großen persönlichen Einsatz, der auch mit einem hohen gesundheitlichen Risiko ein-
hergehen kann, müssen die rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen eine an-
gemessene Anerkennung bekommen: Applaus allein reicht nicht! 

Wirtschaftliche Krise und sinkende Steuereinnahmen können kein Argument gegen eine ange-
messene Anerkennung der Leistung sein. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben ein 
Recht auf gute Bezahlung.  

Außerdem stärken gute Tarifabschlüsse die Kaufkraft und stabilisieren damit die wirtschaftliche 

Entwicklung. 

 

Vor diesem Hintergrund beschließt die Bundestarifkommission für den öffentlichen 

Dienst für die Tarif- und Besoldungsrunde 2020 mit dem Bund und der Vereinigung der 

kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA): 

I. Forderungen: 

1. Entgelterhöhungen 

 

a) Die Tabellenentgelte der Beschäftigten sollen um 4,8 Prozent, mindestens aber 

um 150 Euro monatlich erhöht werden. 

b) Die Entgelte der Auszubildenden, Studierenden und Praktikant*innen sollen um 

100 Euro monatlich erhöht werden. 

c) Die Laufzeit der Regelungen zu a und b soll 12 Monate betragen. 

 

2. Auszubildende, Studierende und Praktikant*innen 

     Die Ausbildungsbedingungen der Studierenden in den bislang nicht tariflich 

  geregelten praxisintegrierten dualen Studiengängen sollen tarifiert werden. 
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II. Die Erwartungen an die Arbeitgeber richten sich ferner auf: 

 

1. Manteltarifliche Änderungen für Beschäftigte 

a) Die wöchentliche Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost der VKA wird an die wöchentliche 

Arbeitszeit für das Tarifgebiet West angeglichen. 

b) Entlastung der Beschäftigten insbesondere durch zusätzliche freie Tage.  

c) Die Regelungen zur Altersteilzeitarbeit werden verlängert und verbessert. 

d) Die Einrichtung eines Verhandlungstisches für das Gesundheitswesen, insbeson-

dere der Pflege, um den besonderen und spezifischen Bedingungen gerecht zu 

werden und um insbesondere die Restanten aus der Tarifrunde 2018 zu behan-

deln. Dies sind:  

- Bei Wechselschichtarbeit werden in den Besonderen Teilen Krankenhäuser  

  und Pflege- und Betreuungseinrichtungen die gesetzlich vorgeschriebenen  

  Pausen in die Arbeitszeit eingerechnet. 

- Der Zuschlag für Samstagsarbeit im Besonderen Teil Krankenhäuser wird auf  

  20 Prozent angehoben. 

 

2. Manteltarifrechtliche Änderungen für Auszubildende, Studierende und Praktikant*in-

nen 

 

a) Die Vorschrift zur Übernahme der Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlosse-

ner Ausbildung soll verlängert werden. 

b) Es soll ein Arbeitgeberbeitrag zur Steigerung der Ausbildungsqualität durch Über-

nahme der Fahrtkosten in Höhe des monatlichen ÖPNV-Tickets für Auszubildende 

mit der höchsten Reichweite im Verkehrsverbund geben. 

 

III. Der Bund wird aufgefordert, das Verhandlungsergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die 

Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie 

Versorgungsempfänger*innen zu übertragen. Ferner wird der Bund aufgefordert, die Ar-

beitszeit der Bundesbeamt*innen an das Tarifniveau anzugleichen. 
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Für wen wird verhandelt? 

Verhandelt wird für die gut 2,2 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes der Kom-
munen und ihrer wirtschaftlichen Betriebe und Unternehmen sowie für die rund 140.000 Tarif-
beschäftigten des Bundes. Hinzu kommen 81.000 Auszubildende im Bereich der VKA und 6.000 
Auszubildende im Bereich des Bundes sowie 7.000 Praktikantinnen/Praktikanten im Bereich der 
VKA. Insgesamt werden mithin gut 2,4 Millionen Menschen von der Tarifrunde erfasst. 

ver.di fordert stets die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Verhandlungsergebnisses auf 
die Beamtinnen und Beamten des Bundes. Dies betrifft rund 340.000 aktive Beamtinnen und Be-
amte sowie 185.000 Pensionärinnen und Pensionäre. Die Besoldung der Beamtinnen und Beam-
ten der Kommunen richtet sich nach den Gesetzen des jeweiligen Landes, sodass diese nicht ein-
bezogen sind. 

 

Zeitplan der Tarifrunde 2020 

Die ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst hat am 18. Juni 2020 die Kündi-
gung der Entgelttabellen zum 31. August 2020 und am 25. August 2020 die Forderungen be-
schlossen.  

Mit den Arbeitgebern von Bund und VKA sind drei Verhandlungstermine vereinbart:  

Erste Verhandlungsrunde am 1. September 2020,  

zweite Verhandlungsrunde am 19./20. September 2020 und  

die dritte Verhandlungsrunde am 22./23. Oktober 2020. 

Alle Verhandlungstermine finden im Kongresshotel in Potsdam statt. 

 

Wer verhandelt? 

Verhandlungspartner bei den Gewerkschaften 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat rund 2 Millionen Mitglieder im öffentlichen 
und privaten Dienstleistungsbereich. Der Bundeskongress und der Gewerkschaftsrat sind die 
höchsten Organe, der Bundesvorstand führt die Geschäfte.  
 
ver.di verhandelt zugleich für   

 die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), 

 die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und  

 die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU).  
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Verhandlungsführer ist der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. 
 

 
 

Er bildet die Verhandlungsspitze zusammen mit Christine Behle, der stellvertretenden Vorsit-
zenden und im ver.di-Bundesvorstand zuständig für den Bereich des öffentlichen Dienstes. 

 
Desweiteren ist auf der Gewerkschaftsseite der dbb beamtenbund und tarifunion vertreten.  

 

 

Verhandlungspartner bei den Arbeitgebern  

Bund 

Für den Bereich des öffentlichen Dienstes ist 
nach der Geschäftsverteilung der Bundesre-
gierung das Bundesministerium des Innern 
(BMI) zuständig. 

Verhandlungsführer ist 
der Bundesminister  

des Innern, 

Horst Seehofer 

VKA 

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitge-
berverbände ist der tarifpolitische und ar-
beitsrechtliche Dachverband der Arbeitgeber 
der kommunalen Verwaltungen und Betriebe 
in Deutschland. Mitglieder sind die kommu-
nalen Arbeitgeberverbände (KAVen) der Bun-
desländer. 

Verhandlungsführer ist der Präsident  
der VKA, berufsmäßiger Oberbürgermeister 

der Hansestadt Lüneburg, 

Ulrich Mädge 
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Zahlen, Daten, Fakten 
Wirtschaftliche Lage 

Die Corona-Krise hat einen tiefen Einbruch bei der wirtschaftlichen Entwicklung verursacht. Zwi-
schenzeitlich sind die Signale wieder positiver und erwarten Wirtschaftsforscher*innen eine Erho-
lung der konjunkturellen Entwicklung – so zuletzt am 20. August 2020 das Institut für Mak-
roökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Seit Mai steigen wieder die Industrieproduktion, 
der Außenhandel und insbesondere der Einzelhandel. Aus der wirtschaftlichen Erholung kann im 
Verlauf des zweiten Halbjahrs ein selbsttragender Aufschwung werden. Aktuelle Prognosen ge-
hen von einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr von gut sechs Prozent aus. 
Für das kommende Jahr wird wieder ein Wachstum von vier bis sechs Prozent erwartet.  

Zur Aufhellung der wirtschaftlichen Entwicklung haben neben der Lockerung der Corona-Maß-
nahmen maßgeblich das Konjunkturpaket der Bundesregierung und die schnelle Stabilisierung 
der Einkommen durch eine Ausweitung der Möglichkeiten zum Bezug von Kurzarbeitergeld ge-

führt. Auch die Auslandsnachfrage nimmt durch die Erholung in anderen Ländern wieder zu. Für 
die weitere Entwicklung ist von großer Bedeutung, dass Stabilisierungsmaßnahmen nicht zu früh 
zurückgefahren werden und die Einkommensentwicklung stabil bleibt. 

 

 

Steuerentwicklung – Steuerschätzung vom Mai 2020  

Der wirtschaftliche Einbruch hinterlässt auch in der Entwicklung der Steuereinnahmen seine Spu-
ren. Nach langen Jahren stabil wachsender Steuereinnahmen – zuletzt jährlich um gut vier Pro-
zent – gehen sie im laufenden Jahr 2020 voraussichtlich um über zehn Prozent zurück. Der Bund 
ist nach der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2020 dabei mit einem Minus von 13,5 Prozent 
am stärksten betroffen. Für die Kommunen wird ein Minus von 11,1 Prozent erwartet und etwas 
niedriger fällt das Minus von 8,4 Prozent für die Länder aus. In den folgenden Jahren werden die 
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Steuereinnahmen wieder spürbar steigen. Eine solche Entwicklung hat sich auch nach dem Wirt-
schaftseinbruch infolge der Finanzmarktkrise 2009 gezeigt.  

Legt man den Prognosezeitraum der Steuerschätzung – von Ende 2015 bis 2024 – zugrunde, 
werden die Steuereinnahmen im Bund jährlich um durchschnittlich 1,2 Prozent und in den Kom-
munen um 2,5 Prozent steigen. Der Einbruch des Jahres 2020 ist dabei berücksichtigt. 

 

Steuerentwicklung: Veränderungen zu den Vorjahren und im Durchschnitt 

Arbeitskreis       

Steuerschätzungen 

Mai 2020 

ist 
2019 
zum 
Vj. 

2020 
zum 
Vj. 

2021 
zum 
Vj. 

2022 
zum 
Vj. 

2023 
zum 
Vj. 

2024 
zum 
Vj. 

Ø 
2018  
bis  

2024 

Ø 
2021 
bis 

2024 

Bund 2,1% -13,5% 7,5% 3,0% 5,4% 2,7% 1,2% 4,65% 

Gemeinden 3,2% -11,1% 13,0% 2,2% 4,0% 3,9% 2,5% 5,8% 

 
Die Steuerschätzung vom Mai berücksichtigt allerdings noch nicht die Mindereinnahmen durch 
die Corona-Steuerhilfegesetze. Für 10. September 2020 ist eine zusätzliche Interimssteuerschät-
zung angekündigt. Da diese noch nicht vorliegt, bieten die Finanztableaus der jeweiligen Gesetz-
entwürfe eine Orientierung. Demnach sind für 2020 weitere Steuerausfälle in Höhe von 23,6 
Milliarden Euro zu erwarten. 2021 würde ein Minus von 15,3 und für 2020 von 5,4 Milliarden 
Euro hinzukommen. Auf die Städte und Gemeinden entfallen davon -1,7 Milliarden Euro 2020 
und -1,2 bzw. -2,4 Milliarden Euro 2021 und 2022. An der grundsätzlichen Entwicklung, dass 
auf den heftigen Einbruch ein Wiederanstieg der Steuereinnahmen zu erwarten ist, ändern die 
Corona-Gesetze jedoch nichts.   
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Entwicklung der öffentlichen Haushalte 

Seit 2015 nahmen Bund, Länder und Kommunen insgesamt mehr ein, als sie ausgeben. Die Re-
kordüberschüsse lagen bei über 60 Milliarden Euro im Jahr 2018 und über 50 Milliarden Euro 
2019, davon im letzten Jahr ein Plus von neun Milliarden Euro bei den Kommunen. Für das Kri-
senjahr 2020 prognostiziert der Sachverständigenrat ein Defizit von knapp 200 Milliarden Euro 
und für 2021 erneut ein Defizit von fast 140 Milliarden Euro. 

Umfangreiche Schuldenaufnahme trotz der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse ist 
möglich durch eine Ausnahmeregel für „Naturkatastrophen oder andere außergewöhnliche Not-
situationen“. Bundesfinanzminister Scholz hat soeben angekündigt, dass diese Regelung auch 
für 2021 in Anspruch genommen werden müsse und wird in dieser Einschätzung von führenden 
Ökonom*innen auch unterstützt. 

Die Möglichkeit der Schuldenaufnahme in Krisenzeiten gilt jedoch nicht für Kommunen. Daher 
hat die Bundesregierung im Konjunkturpaket verschiedene Maßnahmen beschlossen, um Ein-
nahmeausfälle und Mehrausgaben infolge der Krise auszugleichen. Dies betrifft 2020 vor allem 
einen Ausgleich der Ausfälle bei der Gewerbesteuer durch Bund und Länder. Zusätzliche Mittel 
stellt der Bund außerdem für den öffentlichen Gesundheitsdienst, für den ÖPNV, für Kultur und 
für Sportstätten zur Verfügung. Dauerhaft übernimmt der Bund außerdem einen größeren Teil 
der Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung. Künftig trägt der Bund bis zu 75 
Prozent der Ausgaben und entlastet die Kommunen damit um 3,4 Milliarden Euro jährlich. Sinn-
voll wäre im Zuge der Maßnahmen außerdem gewesen, stark verschuldete Kommunen durch 
eine Entlastung bei den Altschulden zu unterstützen. Dies war politisch nicht durchsetzbar. 

Wichtig ist in der jetzigen Situation, dass Bund, Länder und Gemeinden handlungsfähig bleiben.  
Sparen und Ausgaben kürzen wird die Krise noch vertiefen. Staatsschulden sind nicht grundsätz-
lich schädlich. Wenn die Wirtschaft wieder in Gang kommt, wird die Schuldenlast automatisch 
leichter – wie nach der Krise von 2009/2010. Je besser es jetzt gelingt, die Wirtschaft anzukur-
beln, desto schneller wird Deutschland aus den Schulden herauswachsen. Die Behauptung, die 
jetzigen Maßnahmen seien nur möglich, weil zuvor die „Schwarze Null“ geherrscht habe, ist 
falsch. Auch künftige Generationen werden von den Schulden nicht belastet. Sie würde es viel-
mehr hart treffen, wenn der Staat jetzt nicht gegensteuert und nicht in die Zukunft investiert.  

Der Verteilungsspielraum des Staates ist außerdem immer auch politisch gestaltbar. Aktuelle Be-
rechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben gezeigt, dass die Vermögen 
in Deutschland noch ungleicher verteilt sind, als bisher angenommen: Demnach verfügen die 
zehn Prozent reichsten Personen über 67,3 Prozent des gesamten Nettovermögens. Auf der an-
deren Seite besitzt die Hälfte der Bevölkerung lediglich 1,3 Prozent des Vermögens. Allein das 
reichste Prozent verfügt über mehr als ein Drittel des Vermögens. Zur Bewältigung der Krise 
müssen künftig diejenigen stärker besteuert werden, die am ehesten in der Lage sind, zur Stär-
kung des Gemeinwesens beizutragen. 
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Weiterhin Nachholbedarf bei Löhnen und Gehältern 

 

In den letzten Jahren sind die Entgelte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zwar wieder 
stärker gestiegen und zuletzt sind die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen so-
gar leicht gesunken und werden infolge der Krise sicherlich stärker einbrechen. Bisher haben sich 
Profite nach Krisen allerdings immer sehr schnell wieder erholt. Im längerfristigen Trend klafft ge-
samtwirtschaftlich bei der Entwicklung von Löhnen auf der einen Seite sowie Unternehmens- 
und Vermögenseinkommen auf der anderen Seite weiterhin eine Lücke – und zwar zum Nachteil 
der Beschäftigten. Während die Unternehmens- und Vermögenseinkommen in den Jahren von 
2000 bis 2019 um 26 Prozent gestiegen sind, verzeichneten die Entgelte der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer pro Stunde lediglich ein Plus von zehn Prozent. 

 

Öffentlicher Dienst:  
Unterdurchschnittlicher Anstieg der Tarifverdienste 

Die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst war seit dem Jahr 2000 zunächst deutlich schwächer 
als in vielen anderen Branchen. Seit 2011 hält sie Schritt mit der durchschnittlichen Entwicklung 
der Branchen. Die Tarifsteigerungen haben den Rückstand des öffentlichen Dienstes aber nicht 
wettmachen können (siehe Grafik). Dies geht aus einer Analyse des WSI-Tarifarchivs in der Hans-

Böckler-Stiftung hervor. Die Berechnungen basieren auf dem jährlichen Anstieg der Tarifver-
dienste einschließlich Pauschal- und Einmalzahlungen. 

Seit dem Jahr 2000 sind die Tarifvergütungen im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen 
um 53,4 Prozent gestiegen, in der Gesamtwirtschaft dagegen um 57,2 Prozent und in einzelnen 
Branchen der Privatwirtschaft sogar um bis zu 68,5 Prozent (Metallindustrie). Die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst haben im Verhältnis zur Tarifentwicklung in der Privatwirtschaft einen 
deutlich höheren Nachholbedarf. So beträgt z. B. der Abstand zur Chemischen Industrie 9,7 Pro-
zent, zur Metallindustrie sogar 15,1 Prozent. 
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Tarifentwicklung West und Ost 2000 – 2019 (2000=100) 

Jahr Einzel- 

handel 

Öff. Dienst 

Bund und  

Gemeinden 
1)
 

Bankge-

werbe 

Gesamt Metall- 

industrie 

Chemi-

sche  

Industrie 

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2001 102,8 101,8 103,6 102,1 101,7 102,1 

2002 105,5 103,8 105,7 104,9 105,4 105,8 

2003 107,7 107,1 108,3 107,5 107,9 108,6 

2004 109,6 109,0 111,2 109,6 110,4 111,3 

2005 110,6 110,0 113,4 111,4 112,5 113,1 

2006 111,7 110,4 116,0 113,1 115,4 117,0 

2007 113,2 110,8 118,0 115,5 119,8 119,5 

2008 114,5 116,1 120,2 118,9 123,0 123,9 

2009 115,9 120,5 122,7 122,0 127,4 127,3 

2010 118,7 120,9 124,4 124,2 128,3 130,1 

2011 120,9 122,9 124,7 126,7 130,4 132,7 

2012 124,2 125,8 127,8 130,1 134,7 136,6 

2013 126,8 129,1 130,1 133,6 138,9 140,0 

2014 130,9 133,9 133,2 137,7 143,3 144,5 

2015 133,1 137,4 136,7 141,5 148,6 148,1 

2016 137,0 140,7 138,0 144,8 151,9 150,9 

2017 139,4 144,3 139,5 148,3 155,7 154,8 

2018 143,2 149,2 141,4 152,8 161,9 159,5 

2019 145,8 153,4 143,6 157,2 168,5 163,1 

 

Quelle: WSI-Tarifarchiv    
1
) bis 2004: ÖD Gesamt      Stand: Februar 2020   
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Verteilungsspielraum – kein gutes Orientierungsmaß in der Krise 

Ein Orientierungspunkt für Tarifforderungen bildet der sogenannte verteilungsneutrale Spiel-
raum. Er beziffert den Wert, den Löhne und Gehälter binnen eines Jahres steigen müssen, um 
die Lohnquote – die Verteilung zwischen Lohn- und Gewinneinkommen – konstant zu halten. 
Der verteilungsneutrale Spielraum besteht aus der Summe der Steigerung der Verbraucherpreise 
und des Wachstums der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität eines Jahres. 

In Zeiten außergewöhnlicher Krisen ist der verteilungsneutrale Spielraum wegen großer Schwan-
kungen kein gutes Orientierungsmaß. Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung wie Kurzarbeit 
sind die Ursache dafür, dass die Produktivitätsentwicklung zurückgeht, um anschließend in der 
wirtschaftlichen Erholungsphase umso stärker zu steigen. Bei schwacher Nachfrage sinkt auch 
die Inflationsrate und zieht erst in der Erholung wieder an. Studieren lässt sich dies an der gro-
ßen Krise vor zehn Jahren: Der verteilungsneutrale Spielraum lag 2009 mit 2,7 Prozent im Minus. 
In den beiden Jahren darauf war er mit 3,4 Prozent bzw. fast fünf Prozent deutlich über dem 
Durchschnitt „normaler“ Jahre. 

Auch für das Jahr 2020 erwarten die Wirtschaftsforschungsinstitute mit einer Inflationsrate von 
0,5 bis 0,6 Prozent und einem Rückgang der Arbeitsproduktivität von 1,0 bis 2,4 Prozent einen 
negativen Wert für den verteilungsneutralen Spielraum. 2021 soll er mit gut drei Prozent wieder 
deutlich höher liegen: Für die Inflationsrate wird 2021 ein Wert von 1,3 bis 1,6 Prozent erwartet 
und für die Arbeitsproduktivität ein Plus von 1,8 bis 2,0 Prozent.   
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Höhere Löhne stärken die Binnennachfrage 

Gute Tarifabschlüsse stärken die Kaufkraft und somit auch die Wirtschaft im Land: Die Wirtschaft 
wächst, wenn die Nachfrage nach Waren oder Dienstleistungen wächst. In den Jahren vor der 
Corona-Krise war die inländische Nachfrage wesentlicher Wachstumstreiber, während die Be-
deutung des Außenhandels für das Wachstum im Vergleich zu früheren Jahren abgenommen 
hat. Aktuell ist der Welthandel infolge der Corona-Pandemie drastisch eingebrochen. 

Zur inländischen Nachfrage gehören die Staatsausgaben, die wegen der guten Finanzlage schon 
vor der Krise spürbar zugenommen hatten und nun durch das Konjunkturpaket spürbar zur Sta-
bilisierung beitragen. Der private Verbrauch gehört ebenso zur inländischen Nachfrage. Auch er 
ist dank der guten Lohnabschlüsse der letzten Jahre spürbar gewachsen. 

Weiterhin deutliche Lohnsteigerungen sind vor diesem Hintergrund wünschenswert, um die Bin-
nennachfrage als Treiberin aus der Krise zu stützen. Durch höhere Löhne und Gehälter die Kauf-
kraft in Deutschland zu stärken, ist daher nicht nur gerecht, sondern auch wirtschaftspolitisch 

vernünftig.  

Die Stabilisierung der Binnennachfrage ist insbesondere in der jetzigen Situation von besonderer 
Bedeutung. Wenn Produktions- und Absatzproblem in Folge der Corona-Krise auf Beschäftigung 
und Einkommen durchschlagen, kann die negative Entwicklung verstärkt werden. Zur Stabilisie-
rung trägt zum Beispiel die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes bei, die die Bundesregierung bereits 
auf den Weg gebracht hat. Auch eine direkte Stützung des Konsums – zum Beispiel durch den 
Kinderbonus von 300 Euro pro Kind – kann sinnvoll sein. Entgegengetreten werden muss auf je-
den Fall allem, was zu einer Senkung von Einkommen und Beschäftigung führen könnte 
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Thema Arbeitszeit im öffentlichen Dienst  

Die Themen Arbeitszeitgestaltung, Arbeitszeitverkürzung, Entlastung sind auch für die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst intensiv diskutierte Themen. An einer breit angelegten Arbeitszeit-
studie von ver.di haben mehr als 210.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst teilgenommen und 
Antworten auf ihre Wünsche und Vorstellungen zur Arbeitszeit gegeben. An der Umfrage haben 
sich sowohl ver.di-Mitglieder, wie auch Nicht-Mitglieder beteiligt. 

Die Befragung hat ergeben, wie wichtig es den Beschäftigten ist, die Wahl zu haben, sich für 
mehr freie Zeit oder für mehr Geld zu entscheiden. Eine solche Wahlfreiheit ist für 92 Prozent 
der Befragten von großer Bedeutung. Wenn sie die Wahl bereits hätten, würden 57 Prozent der 
Beschäftigten die tariflichen Gehaltssteigerungen tatsächlich zur Verkürzung ihrer Arbeitszeit ein-
tauschen. Diese Bereitschaft zieht sich durch alle Altersgruppen, wobei Frauen mit 58 Prozent ein 
Mehr an Freizeit etwas stärker bevorzugen als Männer mit 55 Prozent. Von besonderem Inte-
resse stößt die Umwandlung bei Frauen zwischen 51 und 60 Jahren. In dieser Alterskohorte wür-
den 60 Prozent der weiblichen Beschäftigten ihre Tariferhöhungen gegen mehr freie Zeit tau-

schen. 

Die meisten der Befragten würden eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit bevorzugen. Dafür 
sprachen sich 60 Prozent der Männer und 55 Prozent der Frauen aus, die eine Umwandlung an-
streben. 45 Prozent von ihnen würden lieber mehr freie Tage haben und je rund 30 Prozent 
wünschen sich ein Zeitkonto, um entweder länger in den Urlaub zu fahren oder früher in Rente 
zu gehen. 

Neben Fragen zur Arbeitszeit beinhaltet die Studie auch Fragen zu Besonderheiten im Tarifgebiet 
Ost, wo die Beschäftigten im Durchschnitt länger arbeiten als im Tarifgebiet West. Hier sprach 
sich eine große Mehrheit für die sofortige Angleichung der Arbeitszeit von Ost und West (58 
Prozent) aus. 

 

Ausbildungsentgelte müssen die Existenz sichern  

Das Berufsbildungsgesetz schreibt vor, dass Auszubildende eine angemessene Vergütung zu er-
halten haben, die zudem mit jedem Berufsausbildungsjahr steigen muss. Mit der Gesetzesände-
rung zum 1. Januar 2020 ist zudem eine Mindestausbildungsvergütung normiert. Die Lebenssitu-
ation von Auszubildenden, den Fachkräften von morgen, ist jedoch sehr unterschiedlich. Viele 
verlassen im Zuge der Ausbildung das Elternhaus, wechseln den Wohnort, beziehen eine eigene 
Wohnung und müssen ihren Lebensunterhalt eigenständig finanzieren. Die Ausbildungsvergü-
tung hat längst nicht mehr den Zweck einer finanziellen Unterstützung – sie wird in der Regel 
gänzlich zur Existenzsicherung genutzt. Und viele alltägliche Kosten treffen Auszubildende stär-
ker als andere Erwerbstätige, so zum Beispiel Fahrtkosten oder Ausgaben für Lehr- und Lernmit-
tel, die nicht vom Arbeitgeber getragen werden. Betriebe nutzen die Möglichkeit, durch weitere 
Anreize junge Menschen an ihr Unternehmen zu binden und so den Fachkräftebedarf der Zu-
kunft zu sichern. Sie beteiligen sich an den Fahrtkosten oder tragen sie vollständig, übernehmen 

Kosten auch für Fachbücher der Berufsschule und vieles mehr.  

Die Attraktivität als Arbeitgeber spielt bereits bei der Wahl der Ausbildung eine zentrale Rolle 
und ist somit Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, Fachkräfte der Zukunft zu sichern. 
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Ausbildungsentgelte im Bereich des Bundes und der Kommunen 
(Beträge, letzte Erhöhung zum 1. März 2019) 

Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz: 

Ausbildungsentgelt Ausbildungsjahr 

1.018,26 € im 1. Ausbildungsjahr 

1.068,20 € im 2. Ausbildungsjahr 

1.114,02 € im 3. Ausbildungsjahr 

1.177,59 € im 4. Ausbildungsjahr 

 
Auszubildende in der Pflege nach Pflegeberufegesetz, Schülerinnen und Schüler in der Entbindungs-
pflege, in der Operationstechnischen und der Anästhesie-technischen Assistenz, angehende Notfalls-
anitäterinnen und -sanitäter sowie Erzieherinnen und Erzieher in praxisintegrierten Ausbildungsgän-
gen: 

Ausbildungsentgelt Ausbildungsjahr 

1.140,69 € im 1. Ausbildungsjahr 

1.202,07 € im 2. Ausbildungsjahr 

1.303,38 € im 3. Ausbildungsjahr 

Auszubildende in betrieblich-schulischen Gesundheitsberufen, z.B. Ergotherapeutinnen und Ergo-
therapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten: 

Ausbildungsentgelt Ausbildungsjahr 

1.015,24 € im 1. Ausbildungsjahr 

1.075,30 € im 2. Ausbildungsjahr 

1.172,03 € im 3. Ausbildungsjahr 

Dual Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen, bei denen eine Ausbildung mit 
einem Studium verzahnt wird: 

Studienentgelt  

Ausbildungsentgelt 
zzgl.150,- EUR 

bis Abschluss des Ausbil-
dungsteil des dualen Studium 

1.250,00 € anschl. bei Ausbildungsteil 
nach BBiG 

1.310,00 € anschl. bei Ausbildungsteil in 
Gesundheitsberufen 

1.440,00 € anschl. bei Ausbildungsteil in 
Berufen der Pflege 
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Ausbildungsentgelte in anderen Branchen in Ausbildungsberufen, die auch im Bereich 
des Bundes und der VKA ausgebildet werden  
  

Ausbildungsberuf 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr Durchschnitt 

Anlagenmechaniker 961 € 1.042 € 1.120 € 1.209 € 1.070 € 

Biologielaborant 968 € 1.041 € 1.089 € 1.187 € 1.038 € 

Chemielaborant 993 € 1.060 € 1.116 € 1.198 € 1.070 € 

Elektroniker für Ge-
räte und Systeme 

1.010 € 1.065 € 1.149 € 1.210 € 1.100 € 

Fachinformatiker 975 € 1.027 € 1.106 €  1.027 € 

Fertigungs-mechani-
ker 

1.020 € 1.081 € 1.159 €  1.098 € 

Kauffrau für Büro-
management 

898 €   984 € 1.079 €    988 € 

Mechatroniker 989 € 1.043 € 1.131 € 1.202 € 1.074 € 

BBiG Bund/VKA 
(ab 03/2019) 

1.018,26 € 1.068,20 € 1.114,02 € 1.177,59 € 1.094,52 € 

(Stand 2019, Quelle Bundesinstitut für Berufsbildung) 
 
Vergleichswerte aus anderen Ausbildungsberufen 
 

Ausbildungsberuf 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr Durchschnitt 

Beton- und Stahl-
bauer 

860 € 1.170 € 1.436 €  1.159 € 

Fliesen-, Platten- 
und Mosaikleger 

849 € 1.197 € 1.471 €  1.189 € 

Industriemechaniker 986 € 1.041 € 1.130 € 1.198 € 1.079 € 

Kauffrau für Versi-
cherungen und Fi-
nanzen 

980 € 1.053 € 1.133 €  1.055 € 

Konstruktions-me-
chaniker 

986 € 1.051 € 1.144 € 1.210 € 1.089 € 

Maurer 850 € 1.199 € 1.473 €  1.182 € 

BBiG Bund/VKA 
(ab 03/2019) 

1.018,26 € 1.068,20 € 1.114,02 € 1.177,59 € 1.094,52 € 

(Stand 2019, Quelle Bundesinstitut für Berufsbildung) 

 

Perspektiven nach der Ausbildung 

Der erfolgreiche Ausbildungsabschluss ist längst kein Garant für einen Berufseinstieg mit exis-
tenzsichernder Perspektive. In der Tarifrunde 2012 mit dem Bund und den Kommunen ist es 
ver.di erstmalig gelungen, für die Auszubildenden eine verbindliche Übernahmeregelung mit 
dauerhafter Perspektive bei bedarfsgerechter Ausbildung zu schaffen. Diese Tarifregelung 
konnte in den folgenden Tarifrunden neu vereinbart werden, endet allerdings ohne Nachwir-
kung zum 31. Oktober 2020. Deshalb ist es erforderlich, erneut zu einer Regelung zu kommen 
und dauerhafte Perspektiven für Auszubildende zu schaffen. 

Um bestmöglich auf den Ausbildungsabschluss und die Ausnahmesituation der Abschlussprü-
fung vorbereitet zu sein, ist eine gute Prüfungsvorbereitung elementar. Auszubildende benötigen 
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hier den Freiraum, sich selbstständig vorbereiten zu können, aber auch die Unterstützung der 
ausbildenden Betriebe und Verwaltungen.  

Die Entwicklung der Altersstruktur im öffentlichen Dienst unterstreicht zudem die Notwendigkeit 
von Neueinstellungen junger Menschen. Im Juni 2018 waren knapp 1,26 Millionen Beschäftigte 
55 Jahre und älter, was einem Anteil von gut 26 Prozent entspricht. Gut 1,28 Millionen der ins-
gesamt 4,8 Millionen Beschäftigten waren jünger als 35 Jahre. 

 

Tarifliche Regelung aller arbeitsrechtlich gestalteten Ausbildungen und 
dualer Studiengänge  

Inzwischen gibt es viele Ausgestaltungen von Ausbildungen, auch im öffentlichen Dienst. In der 
Tarifrunde 2018 ist es ver.di gelungen, einen Teil tarifvertraglich zu regeln, so zum Beispiel bei 
den Auszubildenden in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zur Erzieherin bzw. zum Erzieher 
oder bei betrieblich-schulischen Gesundheitsberufen. Zuvor konnten die Arbeitgeber selbst be-
stimmen, ob überhaupt bzw. wie viel Ausbildungsvergütung gezahlt wird.  

Hinzu kommen die Studierenden in einem dualen Studiengang (Hochschulstudium und prakti-
sche Ausbildung im Betrieb), die für die Betriebe und Verwaltungen herangebildet werden. Ihre 
praktische Ausbildung wird in der Regel durch einen Vertrag mit dem Betrieb oder der Verwal-
tung geregelt, in dem sie ihre praktische Ausbildung erhalten. Die Vertragsbedingungen sind 
durch den Arbeitgeber weitestgehend frei gestaltbar, da es außer bei der Bundesagentur für Ar-
beit keine Tarifverträge für diese Studierenden gibt. Im Anschluss an die Tarifrunde 2018 ist es 
ver.di gelungen eine Form des dualen Studiums zu regeln. Studierende in ausbildungsintegrier-
ten dualen Studiengänge können sich nun auf tarifvertraglich abgesicherte Rechte berufen, zum 
Beispiel auf ein einheitliches Studienentgelt und auf einen Urlaubsanspruch von 30 Arbeitstagen. 
Bei dieser Form des dualen Studiums wird ein Studiengang mit einer betrieblichen Ausbildung 
kombiniert, Studierende erwerben einen Ausbildungsabschluss und einen Studienabschluss.  

Die weitaus größere Anzahl an Studierenden absolviert jedoch ein sogenanntes praxisintegriertes 
duales Studium. Bei diesem wird das Studium durch praktische Einsätze in Verwaltung und Be-
trieb kombiniert. Diese Form ist weiterhin nicht geregelt.  

ver.di hält es nicht nur im Interesse der betroffenen jungen Menschen, sondern auch vor dem 
Hintergrund der dringenden Nachwuchsprobleme für erforderlich, auch diese Form des dualen 
Studiums tarifvertraglich zu regeln. Die Studierenden müssen Anspruch auf eine angemessene 
Vergütung, tariflich geregelte Ausbildungs-/Studienbedingungen erhalten und sich darauf verlas-
sen können, dass beispielsweise Studiengebühren getragen werden.  
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Beschäftigungszahlen Bund 2018 

 

Beschäftigungszahlen VKA 2019  

 

Die Beamtenbesoldung sowie die Bezüge der Versorgungsempfänger richten sich bei den Kom-
munen nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften. Deswegen ist dieser Personenkreis 
nicht von dieser Tarifrunde betroffen. 

 

 

Beschäftigte im unmittelbaren öffentlichen Dienst des Bundes:  

      Gesamt:              466.000 

- davon Tarifbeschäftigte:             126.000 

- davon Beamte:     340.000 
- davon Nachwuchskräfte: 

-  Auszubildende:      6.000 

-  Beamtenanwärter              12.000 

Beschäftigte des Bundes in Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform: 

      Gesamt:                30.480 

- davon Tarifbeschäftigte:    19.000 
- davon Beamte:      11.000 

Für die Beschäftigten in Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform findet in der 
Regel ebenfalls der TVöD Anwendung. 

 

Von der Tarifrunde unmittelbar betroffene Tarifbeschäftigte:  145.000 

Von einer Übertragung betroffene Beamte:     351.000 
Von einer Übertragung betroffene Versorgungsempfänger:  185.000 

(Personalstatistik des Statistischen Bundesamtes [Fachserie 14, Reihe 6], erschienen: 27. September 2019) 

Beschäftigte insgesamt:   2.303.000  

Von der Tarifrunde unmittelbar betroffene Tarifbeschäftigte: 2.214.000 

davon TVöD:    1.882.000 
davon TV-V:       108.000 
davon TV-N:         42.000 

 

 davon Auszubildende:       81.000 

davon Praktikanten:          7.000 
 
(Grundlage VKA-Beschäftigungserhebung Mai 2019) 
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Kostenwirkungen einer Entgelterhöhung um ein Prozent: 

VKA: 

Beschäftigte:     1.008 Millionen Euro 
Auszubildende, Praktikant*innen 
und Ärzt*innen   :      58 Millionen Euro 
Gesamt:     1.066 Millionen Euro 

Bund: 

Tarifbeschäftigte:      71 Millionen Euro 
Beamt*innen:     158 Millionen Euro 
Versorgungsempfänger*innen:    41 Millionen Euro 
Gesamt:     268 Millionen Euro 
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Erhöhungen der Entgelte im öffentlichen Dienst von 2005 bis 2020 

Datum Ergebnis (Bund/VKA) Ergebnis (Länder) 

Ab 
1.10.2005 

Inkrafttreten des TVöD – neue Entgeltta-
belle (Bund und VKA) 

 

2005 bis 
2007 

Einmalzahlungen (Bund und VKA) 
2005 je 100,- € im April, Juli und Okto-
ber 
2006 je 150,- € im April und Juli 
2007 je 150,- € im April und Juli 
Die Monatsentgelte Ost werden im Juli 
2005/2006/2007 um je 1,5 v.H. angeho-
ben (VKA). 

 

2006 und 

2007 
 Einmalzahlungen  

2006   50 € bis 150 € je nach Entgelt-
gruppe 
2007 160 € bis 760 € je nach Entgelt-
gruppe 

1.11.2006  Inkrafttreten des TV-L – neue Entgelttabelle  

Ab 1.1.2008 50,- Euro Sockelbetrag + 3,1 v.H. (Bund 
und Gemeinden)  
50,- Euro Sockelbetrag + 1,6 v.H. (Kran-
kenhäuser) 
Monatsentgelte Ost ab 1.1.2008 für alle 
Beschäftigten bis einschließlich Entgelt-
gruppe 9 (Bund und Gemeinden) 

2,9 v.H. mit Aufrundung auf 5,- €;  

 

Tarifgebiet Ost ab 1.5.2008 
Monatsentgelte Ost 100 v.H. für alle Arbei-
ter-Innen und bis Vergütungsgruppe Vb bzw. 
Kr.VIII (EG 1 bis teilweise EG 9). 

1.4.2008 Abschluss der Angleichung der Monats-
entgelte Ost (Bund) 

 

Ab 1.1.2009 2,8 v.H. (Bund und Gemeinden) 
4,3 v.H. (Krankenhäuser) 
Januar 2009: 225,- Euro Einmalzahlung 

 

Ab 1.3.2009  40,- Euro Sockelbetrag + 3,0 v.H.  
Einmalzahlung 40,- Euro im Februar 2009  

1.1.2010 Abschluss der Angleichung der Monats-
entgelte Ost (VKA) 

Abschluss der Angleichung der Monatsent-
gelte Ost 100 v.H.  

Ab 1.1.2010 1,2 v.H. + Anhebung der Garantiebeträge 
um 20,- Euro (Bund/VKA) 

 

Ab 1.3.2010  1,2 v.H.  

Ab 1.1.2011 0,6 v.H. + Einmalzahlung 240,- Euro, Aus-
zubildende 50,- Euro (Bund/VKA) 

 

Ab 1.4.2011 
Mai 2011 

 

 1,5 v.H. 
Einmalzahlung in Höhe von 360,- Euro  
(Auszubildende 120,- Euro) 

Ab 1.8.2011 0,5 v.H. (Bund/VKA)  
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Datum Ergebnis (Bund/VKA) Ergebnis (Länder) 

 

Ab 1.1.2012  1,9 v.H. und anschließend Erhöhung um 
17,00 Euro (Auszubildende 6,00 Euro) 

Ab 1.3.2012 3,5 v.H. (Bund/VKA) 

(Auszubildende 50,- Euro) 

 

Ab 1.1.2013 1,4 v.H. (Bund/VKA) 2,65 v.H. 

(Auszubildende 50,- Euro) 

Ab 1.8.2013 1,4 v.H. (Bund/VKA) 

(Auszubildende 40,- Euro) 

 

Ab 1.1.2014  2,95 v.H. 

Ab 1.3.2014 3,0 v.H., mindestens aber 90,- Euro 

(Auszubildende 40,- Euro) 

 

Ab 1.3.2015 2,4 v.H. 

(Auszubildende 20,- Euro) 

2,1 v.H. 

(Auszubildende 30,- Euro) 

Anpassung JSZ TG Ost an TG West bis 2019 

Ab 1.3.2016 2,4 v.H. 
(Auszubildende 35,- Euro) 

2,3 v.H., mindestens aber 75,- Euro 

(Auszubildende 30,- Euro) 

Ab 1.1.2017  2,0 v.H., mindestens aber 75,- Euro bis zu ei-
nem Bruttoeinkommen von 3.200 Euro 

(Auszubildende 35,- Euro) 

Ab 1.2.2017 2,35 v.H. 
(Auszubildende 30,- Euro) 

 

Ab 1.1.2018  2,35 v.H. 

(Auszubildende 35,- Euro) 

Ab 1.3.2018 Entgelterhöhung im Gesamtvolumen von 
7,5 v.H. in drei Schritten  
(1.3.18, 1.4.19, 1.3.20) 

Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro für 
Entgeltgruppen 1-6, S2-S4, P5 und P6 

Auszubildende jeweils 50 Euro zum 
1.3.18 und 1.3.19 

 

Ab 1.1.2019  Entgelterhöhung im Gesamtvolumen von 3,2 
v.H ab 1.1.2019, 3,2 v.H. ab 1.1.20 und 1,4 
v.H. ab 1.1.21 

Auszubildende jeweils 50,- Euro zum  
1.1.19 und 1.1.20 
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Einstellung in Stufe 

1, bei mind. 1-jähri-
ger  Berufserfahrung 

in Stufe 2, bei mind. 

3-jähriger Berufs-er-
fahrung in Stufe 3 

Stufe 1 

Stufe 2 
nach 1 

Jahr 
in Stufe 1 

Stufe 3 
nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Stufe 4 
nach 3 

Jahren in 
Stufe 3 

Stufe 5 
nach 4 

Jahren in 
Stufe 4 

Stufe 6 
nach 5 

Jahren in 
Stufe 5 

Beispiele 

15 4.860,31  5.190,81  5.559,47  6.062,74  6.580,45  6.921,06  

Leiter/-innen kommunaler Betriebe mit 

erheblicher Verantwortung; 
Fachärztinnen/-ärzte in der Verwaltung 

14 4.401,04  4.700,31  5.091,13  5.524,82  6.008,27  6.355,34  

Beschäftigte mit schwierigen For-

schungsaufgaben; 
Ärztinnen/Ärzte in der Verwaltung 

13 4.056,62  4.384,61  4.757,99  5.163,37  5.640,38  5.899,26  

Angestellte Juristinnen/Juristen;                          
Spitzeneingruppierung Ingenieure/-in-
nen;     Beschäftigte mit abgeschl. wis-
senschaftl. Hochschulbildung; Konfe-
renzdolmetscher/-innen                  

12 3.635,65  4.013,07  4.454,13  4.943,53  5.517,78  5.790,26  
Spitzeneingruppierung mittleres Ver-
waltungsmanagement 

11 3.508,11  3.856,11  4.182,29  4.536,17  5.020,49  5.292,98   

10 3.380,51  3.655,13  3.964,32  4.299,65  4.673,08  4.795,69  

Grundeingruppierung Ingenieure/-in-
nen;  
Grundeingruppierung Sprachlehrer/-in-
nen; IT-Verantwortliche 

9c 
(VKA) 

3.280,42  3.526,45  3.790,94  4.075,26  4.380,90  4.600,00  
Spitzeneingruppierung Meister/-innen; 
Beschäftigte als Brandinspektor 

  

Berufe und Entgelte im TVöD (Beträge ab 1. März 2020) 
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9b 3.074,70  3.305,30  3.450,00  3.874,00  4.124,25  4.414,13  

Beschäftigte mit abgeschl. Fachhoch-

schulbildung (Bachelor); 
Beschäftigte mit gründlichen, umfas-
senden Fachkenntnissen und selbststän-
digen Leistungen; Sachbearbeitung 
Grundsicherung;  
Spitzeneingruppierung medizinisch-
technische Berufe; 

Spitzeneingruppierung Meister/-innen; 

Kapitäninnen/Kapitäne mit internatio-
nalem Patent 

9a 2.964,89  3.163,55  3.356,89  3.784,00  3.879,97  4.125,00  
Qualifizierte Sachbearbeitung; 
Kapitäninnen/Kapitäne mit nationalem 

Patent 

8 2.808,91  2.999,92  3.132,23  3.264,31  3.405,98  3.474,11  
Grundeingruppierung Meisterinnen/ 
Meister und Techniker/-innen 

7 2.635,53  2.855,60  2.986,70  3.119,00  3.243,78  3.310,79  

Facharbeiter/-innen mit besonders 
hochwertigen Arbeiten; 

Grundeingruppierung medizinisch-tech-
nische Berufe; Schiffsführer/-innen; 
Beschäftigte als Brandmeister (VKA) 

6 2.586,00  2.767,11  2.894,11  3.019,78  3.143,22  3.206,10  

Facharbeiter/-innen mit hochwertigen 
Arbeiten; Beschäftigte als Brandmeister 

(Bund); Grundeingruppierung Taucher/-

innen; 

5 2.480,74  2.656,42  2.775,08  2.900,74  3.017,50  3.077,85  

Facharbeiter/-innen; Grundeingruppie-
rung Verwaltungsfach-angestellte; 
Grundeingruppierung medizinische 
Fachangestellte; 

Fachangestellte für Bäderbetriebe 
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4 2.363,07  2.540,85  2.690,02  2.782,88  2.875,73  2.930,10  

Amtliche Fachassistenten (Fleischunter-

suchung); Schweißer; 
Grundeingruppierung Kraftfahrer/-in-
nen 

3 2.325,89  2.517,08  2.563,61  2.669,96  2.749,76  2.822,87  

Verwaltungsangestellte mit einfachen 
Aufgaben; Botinnen/Boten; 
Arbeiter/-innen mit eingehender fachli-
cher Einarbeitung; Müllwerker; Kanal-

betriebsarbeiter 

2 2.152,51  2.346,00  2.392,92  2.459,87  2.607,03  2.760,98  
Innenreinigung mit besonderen Anfor-
derungen; Wächterinnen/Wächter 

1   1.929,88  1.962,63  2.003,59  2.041,77  2.140,05  
Essensausgabe; Garderobenpersonal;   
(einfachste Tätigkeiten) 

 
 
 

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (nur 
VKA) 

 

    

Einstellung in Stufe 
1, bei mind. 1-jähri-

ger  Berufserfahrung 

in Stufe 2, bei mind. 
4-jähriger Berufs-er-

fahrung in Stufe 3  

Stufe 1 

Stufe 2 
nach 1 

Jahr in 
Stufe 1 

Stufe 3 
nach 3 

Jahren in 
Stufe 2 

Stufe 4 
nach 4 

Jahren in 
Stufe 3 

Stufe 5 
nach 4 

Jahren in 
Stufe 4 

Stufe 6 
nach 5 

Jahren in 
Stufe 5 

Beispiele 

S 11b 3.196,36 3.430,33 3.594,40 4.007,75 4.330,68 4.524,44 Sozialarbeiter/-in 

S 8b 2.892,66 3.104,40 3.351,85 3.711,78 4.049,22
1)
 4.307,92

2)
 

Erzieher/-in mit besonders schwierigen 
Aufgaben 

S 8a 2.829,77 3.036,91 3.250,62 3.453,09 3.649,92 3.855,19 Erzieher/-in 

S 4 2.632,35 2.825,04 3.000,62 3.119,76 3.232,63 3.408,47 Kinderpfleger/-in (2-jährige Ausbildung) 

1) Nach sechs Jahren in Stufe 4;   2) Nach acht Jahren in Stufe 5 
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Beschäftigte im Pflegedienst (nur VKA) 
 

    

Einstellung in Stufe 

2, bei mind. 3-jähri-

ger  Berufserfahrung 
in Stufe 3  

Stufe 1 
 

Stufe 2 
 

Stufe 3 
nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Stufe 4 
nach 3 

Jahren in 
Stufe 3 

Stufe 5 
nach 4 

Jahren in 
Stufe 4 

Stufe 6 
nach 5 

Jahren in 
Stufe 5 

Beispiele 

P 12  3.845,11 3.971,19 4.286,37 4.479,97 4.570,02 Leitung einer kleinen Station 

P 9  3.264,30 3.433,15 3.545,70 3.759,57 3.849,62 
Krankenschwester/-pfleger mit beson-
ders schwieriger Tätigkeit und entspr. 
Weiterbildung 

P 8  3.003,48  3.149,83
1)
  3.337,47  3.489,01  3.699,19  

Krankenschwester/-pfleger mit beson-
ders schwieriger Tätigkeit  

P 7  2.830,56  3.003,48
1)
  3.269,54  3.402,54  3.539,56  Krankenschwester/-pfleger  

1) Nach drei Jahren in Stufe 2 

Zuzüglich 25,- Euro monatlich Zulage 

Schichtzulage 40,- Euro, Wechselschichtzulage 105,- Euro 

 



Seite 26 

Übersicht über die Tarifrunde 2020 in anderen Branchen 

Bereits erreichte Abschlüsse 2020 

Hotel- und Gaststättengewerbe Lohn, Gehalt: 3,6 % im Durchschnitt ab 01.01.20 
Sachsen 3,1 % im Durchschnitt ab 01.01.21;  

Laufzeit: 24 Monate 

Energiewirtschaft NRW 3,0 % ab 01.01.20; 2,5 % ab 01.04.21 
Laufzeit: 25 Monate 

Süßwarenindustrie Ost 3,1 % im Durchschnitt ab 01.02.20, 2,4 % ab 01.02.21 
Laufzeit: 22 Monate 

Metall- und Elektroindustrie NRW; aufgrund der Corona-Pandemie Aussetzen der Tarifrunde, 
Volkswagen AG; unveränderte Wiederinkraftsetzung der Entgelte bzw. der  
Priv. Verkehrsgewerbe  Lohn- und Gehaltstarifverträge 
Brandenburg  

Ausgewählte Lohn- und Gehaltsforderungen in der Tarifrunde 2020  

Bauhauptgewerbe: Entgelt: 6,8 %, mindestens 230 Euro pro Monat 

Gebäudereinigerhandwerk:  Lohngruppe 1/6: 1,20 Euro/Stunde auf 12,00/15,30 Euro 
Übrige Lohngruppen 6,5 %  
 

Bereits 2019 für das Jahr 2020 erreichte Abschlüsse 

Versicherungsgewerbe: 2,8 % ab 01.04.20 (nach 225 Euro Pauschale für 09/19 bis 
03/20)  
2,0 % Stufenerhöhung ab 01.06.21 
Laufzeit 29 Monate bis 31.01.22 

Groß- und Außenhandel  3,0 % ab 01.07.19 (nach zwei Nullmonaten Mai und Juni) 
NRW und Sachsen-Anhalt: 1,9 % ab 01.06.20, Laufzeit 24 Monate bis 30.04.21 

Tarifgemeinschaft   3,2 % ab 01.01.20  
deutscher Länder (TdL): 1,4 % ab 01.01.21 (Laufzeit bis 30.09.21) 
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Glossar  

Beamtinnen und Beamte 

In der Bundesrepublik Deutschland sind zur Erledigung öffentlicher Aufgaben nicht nur Arbeit-
nehmer beschäftigt, sondern auch Beamte/-innen, Richter/-innen und Soldaten/-innen. Die 
Ausübung hoheitlicher Befugnisse als ständige Aufgabe ist in der Regel solchen Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treue-
verhältnis stehen (Art. 33 Abs. 4 GG). Dies sind die Beamtinnen und Beamten. Ihr Rechtsver-
hältnis wird durch Gesetz bestimmt. Diese Regelung behält es dem Parlament vor, die Pflichten 
und Rechte der Beamtinnen und Beamten, sowie ihre Besoldung und Versorgung (Rente) fest-
zusetzen. Auch die Richter/-innen und Soldaten/-innen stehen in einem gesetzlich geregelten 
öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis. Für die Übernahme der Ergebnisse einer 
Lohnrunde bedarf es eines Gesetzes (Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz). Darin 
wird festgelegt, in welchem Umfang und wann die Ergebnisse eines Tarifabschlusses übernom-
men werden.  

BMAS 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

IAB 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit 

IFO Institut 

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. 

IG BCE 

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 

IMK 

 

KAV 

Kommunaler Arbeitgeberverband, Arbeitgeberverband der Kommunen sowie kommunalen 
Einrichtungen und Betriebe auf Landesebene. 

Koalitionsfreiheit 

Die Koalitionsfreiheit ist ein Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz und gewährleistet jeder-
mann, zur Wahrung und Förderung der der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigun-
gen (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände) zu bilden, ihnen beizutreten und sich für sie 
zu betätigen. 

Tarifautonomie 

Die Tarifautonomie ist Ausfluss der Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz und bein-
haltet, dass die Tarifvertragsparteien grundsätzlich ohne Vorgaben des Staates die Arbeits- und 
Einkommensbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer regeln können. 

Tarifverhandlungen  

Die Kündigung der Entgelttabellen des TVöD führt nicht zu einem tariflosen Zustand. Die bis-
herigen Entgelte bleiben so lange maßgebend, bis eine neue Regelung von den Tarifvertrags-
parteien ausgehandelt worden ist. Die in § 4 Abs. 5 Tarifvertragsgesetz normierte Nachwir-
kung schreibt vor, dass die Entgelte grundsätzlich auch nach der Kündigung der Tabellen un-
verändert weiterzuzahlen sind. 
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Während der Laufzeit des Tarifvertrages besteht die sogenannte Friedenspflicht, das heißt, 
Arbeitskampfmaßnahmen zu den tariflich geregelten Themen sind nicht zulässig. Die Frie-
denspflicht besteht jedoch nicht mehr, wenn die Tarifverträge gekündigt sind und die Kündi-
gungsfrist abgelaufen ist. Dies ist in der Tarifrunde 2018 mit Bund und VKA ab dem 1. März 
2018 der Fall. Ab diesem Zeitpunkt sind Arbeitskampfmaßnahmen einschließlich Warnstreiks 
zulässig. Nach Ablauf des Tarifvertrags besteht zwischen den Tarifvertragsparteien nur soweit 
Friedenspflicht, wie dies ggfs. in einer Schlichtungsvereinbarung geregelt ist.  

Mit dem Bund und der VKA sind die Voraussetzungen und das Verfahren eines Schlichtungs-
verfahrens in der "Vereinbarung über ein Schlichtungsverfahren" vom 25. Oktober 2011 ge-
regelt. Jede Tarifvertragspartei kann nach Erklärung des Scheiterns der Verhandlungen das 
Schlichtungsverfahren einleiten. Die aus zwei unabhängigen Vorsitzenden und paritätisch aus 
Vertreterinnen/Vertretern der Tarifvertragsparteien zusammengesetzte Schlichtungskommission 
beschließt innerhalb von längstens einer Woche nach ihrem ersten Zusammentreffen eine Eini-
gungsempfehlung. Daraufhin müssen die Tarifvertragsparteien die Verhandlungen mit dem Ziel 
der Einigung wieder aufnehmen. Vom Beginn des Tages an, an dem die Schlichtungskommis-

sion erstmalig zusammentritt, spätestens jedoch vom Beginn des dritten Kalendertages an, der 
auf den Tag der Anrufung der Schlichtung folgt, besteht Friedenspflicht. Sie endet, wenn den 
Tarifvertragsparteien nicht fristgemäß eine Einigungsempfehlung zugestellt wird oder wenn die 
wieder aufgenommenen Verhandlungen von mindestens einer Partei für gescheitert erklärt 
werden.  
 
Tarifvertrag 

Ein Tarifvertrag ist ein zivilrechtlicher Vertrag, der auf der Grundlage der Tarifautonomie frei 
zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden bzw. Einzelarbeitgebern ausgehandelt 
wird. Er bindet wie ein Gesetz zwingend und unmittelbar die Mitglieder der Tarifvertragspar-
teien bzw. die Arbeitgeber, die selbst Parteien des Tarifvertrags sind (§§ 3 und 4 Tarifvertrags-
gesetz). Insgesamt gab es am 31. Dezember 2016 knapp 73.500 gültige Tarifverträge in 
Deutschland (BMAS-Tarifregister). 

Der mögliche Inhalt von Tarifverträgen ist in § 1 Tarifvertragsgesetz geregelt: 

- Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien, z. B. Festlegung des frühesten Zeitpunkts 
der Kündigung des Tarifvertrages („obligatorischer Teil“), 

- Regelungen über den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen, 
z. B. Arbeitszeit, Entgelt, Urlaub, Kündigungsfristen, 

- Regelungen über betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen, z. B. Arbeitneh-
merschutzvorschriften, betriebliche Arbeitsordnung oder vom Betriebsverfassungsgesetz 
abweichende Bildung und Beteiligungsbefugnisse von Betriebsräten. 

 
Tarifvertragsparteien 

Tarifvertragsparteien können nur Gewerkschaften oder Zusammenschlüsse von Gewerkschaf-
ten (Spitzenverbände) sowie Einzelarbeitgeber oder Arbeitgeberverbände sein (§ 2 Tarifver-

tragsgesetz). Nur Tarifvertragsparteien können wirksam Tarifverträge abschließen. Die Tariffä-
higkeit von Einzelarbeitgebern bleibt auch dann erhalten, wenn sie einem Arbeitgeberverband 
beitreten. 

TdL 

Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Arbeitgeberverband der Bundesländer (mit Ausnahme von 
Hessen).  
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TVAöD  

Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 

TV Covid 

Tarifvertrag zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände, abgeschlossen am 30. März 2020 zwischen ver.di und der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände 

TVPöD 

Tarifvertrag für Praktikantinen7Praktikanten des öffentlichen Dienstes 

TVG 

Tarifvertragsgesetz 

TV-L 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, abgeschlossen zwischen ver.di und der Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). 

TV-N 

Spartentarifvertrag für Nahverkehrsbetriebe, jeweils abgeschlossen zwischen dem ver.di-Lan-
desbezirk und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) auf Landesebene. 

TVöD 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, abgeschlossen zwischen ver.di sowie dem Bund und 
der VKA.  

TV-V 

Tarifvertrag Versorgungsbetriebe, abgeschlossen zwischen ver.di und der VKA.  

VKA 

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Zusammenschluss der Kommunalen Ar-
beitgeberverbände (KAVen) auf Bundesebene. 

WSI 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung  


